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Verschlüsselungstechniken 

Die Positivskala
Die Beurteilung erfolgt über eine Abstufung der positiven Bewertung. Für eine sehr gute Note müssen beide Nullstellen besetzt sein. Nullstellen sind Positionen vor oder zwischen Wörtern, die mit Adverben und Adjektiven (z.B. stets/jederzeit/immer oder sehr/voll/äußerst) gefüllt werden können. Für eine niedrigere Note wird die Aussage dementsprechend abgeschwächt. Bekanntestes Beispiel für dieses Prinzip sind die Leistungszusammenfassungen, die auch über die Gesamtnote des Zeugnisses entscheiden. 
Leerstellentechnik ("beredtes Schweigen")
Auf eine zu erwartende Aussage wird verzichtet, z.B. "Das Verhalten gegenüber Kollegen war einwandfrei". Hier fehlen die Vorgesetzten, gegenüber denen das Verhalten also wohl weniger gut war. Oder es fehlt eine Aussage zum Fachwissen, was auf mangelhafte Kenntnisse schließen lässt. 
Negationstechnik
Während im normalen Sprachgebrauch eine doppelte Verneinung die Aussage verstärkt (z.B. "nicht unerheblich" = wichtig), bewirkt sie in der Zeugnissprache eine Abwertung. Gab das Verhalten eines Beurteilten beispielsweise "keinen Anlass zu Beanstandungen", dann war es aber auch nicht gerade lobenswert. 
Passivierungstechnik: 
Aussagen wie "die Aufgaben, die ihm übertragen wurden, führte er zielstrebig aus" verweisen auf mangelnde Eigeninitiative. 

Ausweich-Technik 
Unwichtiges und Selbstverständliches wird gegenüber den wirklich wichtigen Aussagen hervorgehoben, z.B. wenn einem Werbegrafiker ein besonders sparsamer Umgang mit Betriebsmitteln, nicht aber eine kreative Arbeitsweise bescheinigt wird. 

Widerspruchstechnik
Wenn bestimmte Zeugnisaussagen im Widerspruch zueinander stehen, hebt dies den positiven Eindruck auf. Wenn einem Mitarbeiter sehr gute Leistungen bescheinigt werden, der Zeugnisaussteller ihm aber weder dankt, noch sein Ausscheiden bedauert, ist das widersprüchliche Zeugnis vermutlich Ergebnis einer Nachverhandlung, bei der nicht alle wesentlichen Aussagen aufgewertet oder ergänzt wurden. 

Der Geheimcode

Gesetzliche Grundlagen

Ein immer wiederkehrendes und umstrittenes Schlagwort beim Thema Arbeitszeugnis ist der sogenannte Geheimcode, durch den sich angeblich Arbeitgeber und Vorgesetzte mit bestimmten Formulierungen die Schwächen eines Bewerbers signalisieren. Doch die Geheimcodes sind nach §113 (Absatz 3) der Gewerbeordnung unzulässig, hier heißt es:

"Den Arbeitgebern ist es untersagt, die Zeugnisse mit Merkmalen zu versehen, welche den Zweck haben, den Arbeiter in einer aus dem Wortlaut nicht ersichtlichen Weise zu kennzeichnen."
Ferner hat das Bundesarbeitsgericht am 26. November 1963 (VI ZR 221/62) geurteilt, dass der Arbeitgeber einem ausscheidenden Arbeitnehmer das berufliche Fortkommen nicht ungerechtfertigt erschweren soll. Ein Zeugnis muss demnach nicht nur wahrheitsgemäß, sondern auch mit verständigem Wohlwollen verfasst werden. 
Nicht zu verwechseln: Geheimcodes und Verschlüsselungstechniken 
Ein Geheimcode ist also "nicht ersichtlich" und nur zu identifizieren, wenn man seine Übersetzung kennt. Denn wer sollte schon erahnen, dass man durch die im Zeugnis erwähnte Neigung zur "Geselligkeit" gleich zum Alkoholiker abgestempelt wird?! Anders verhält es sich aber mit Aussagen, die ganz direkt auf mangelhafte Leistungen schließen lassen. 
Ein Beispiel: Fehlen im Zeugnis eines "stets äußerst gewissenhaften und sorgfältigen" Arbeitnehmers dynamische Attribute wie "engagiert", "effektiv", "zielgerichtet" etc, war der Beurteilte möglicherweise ein Pedant, der nie zum Ziel kam. Diese Schlussfolgerung ist logisch, dennoch kann die Aussage "Er erledigte alle Aufgaben stets äußerst gewissenhaft und sorgfältig" nicht als Geheimcode für Pedanterie herhalten.
Denn wenn der Zeugnisaussteller auf negative Wertungen verzichtet (hier: mangelndes Engagement), entspricht er ja gerade dem vom Gesetzgeber verlangten verständigen Wohlwollen. Da er die Leistung gemäß seiner Wahrheitspflicht nicht zu einer besseren Note aufwerten darf, drückt er ein Auge zu und bewertet die Arbeitsbereitschaft gar nicht. Wer sich mit der Zeugnissprache auskennt, kann demnach hinter fehlenden Angaben ("Leerstellen") unvermeidbar einen Hinweis auf mangelhafte Leistung vermuten ("Leerstellentechnik"). 

Schwieriger wird es, wenn der Zeugnisaussteller seiner Wahrheitspflicht detailliert nachkommt und statt einer Leerstelle eine andere Verschlüsselungstechnik verwendet (siehe auch "Verschlüsselungstechniken"). Im Beispielfall könnte das die Passivierungstechnik sein: "Aufgaben, die ihm übertragen wurden, erledigte er stets äußerst gewissenhaft und sorgfältig". Auch das ist kein Geheimcode, sondern eine wohlwollend formulierte (und daher leicht zu übersehende), aber nicht minder wahre Bewertung fehlender Initiative und mangelhaften Engagements.

Zusammenfassend bleibt also zu sagen, dass Verschlüsselungstechniken - anders als die Geheimcodes - einen Arbeitnehmer nicht "hinterrücks diffamieren", sondern das Ziel haben, selbst mangelhafte Leistungen in positiv klingende Aussagen umzuwandeln, um der geforderten Wohlwollenspflicht zu entsprechen. Es fällt mitunter schwer, eine klare Grenzlinie zwischen Verschlüsselungstechniken und Geheimcodes zu ziehen, so dass bei manchen Formulierungen strittig ist, ob sie dem Geheimcode-Verbot widersprechen.
Häufig zitierte Geheimcodes 

Für die Belange der Belegschaft bewies er immer Einfühlungsvermögen (= Er interessierte sich während der Arbeitszeit für das andere Geschlecht) 
Sie war tüchtig und wusste sich gut zu verkaufen (= Eine unangenehme Mitarbeiterin, der es an Kooperationsbereitschaft mangelt) 
Er verfügt über Fachwissen und hat ein gesundes Selbstvertrauen (= Klopft große Sprüche, um mangelndes Fachwissen zu überspielen) 
Seine Geselligkeit wurde im Kollegenkreis geschätzt (= Alkoholkonsum im Dienst) 
Er war als umgänglicher Mitarbeiter bekannt (= Er fiel vielen Mitarbeitern mit seiner Art auf den Wecker) 
Er zeigte stets Engagement für Arbeitnehmerinteressen außerhalb der Firma (= Ein Hinweis, dass er an Streiks teilgenommen hat) 

Formulierungen in der Note "mangelhaft" (Verschlüsselungstechniken) 

Er erledigte die Aufgaben immer ordnungsgemäß (= Bürokrat ohne Eigeninitiative), Leerstellentechnik 
Er entsprach unseren Erwartungen (= Erbrachte durchweg schlechte Leistungen), Positivskala
Ihre Leistung lag im Rahmen der Fähigkeiten (= Trotz Bemühens kam nicht viel an Qualität rüber), Positivskala
Sie ist mit ihren Vorgesetzten gut zurechtgekommen (= Es mangelt an Durchsetzungsvermögen), Ausweichtechnik
Ihre Pünktlichkeit war vorbildlich (= Außer dieser Selbstverständlichkeit hatte sie nicht viel vorzuweisen), Ausweichtechnik
Sie hat die Fähigkeit, Aufgaben in vollem Umfang zu delegieren (= Sie neigt dazu, Arbeiten weiterzuschieben), Ausweichtechnik
Er ist seinen Pflichten korrekt nachgekommen (= Hier handelt es sich um einen Pedanten), Leerstellentechnik
Er hat nie Anlass zu Klagen gegeben (= Allerdings auch nicht zu Lob), Negationstechnik
Im Kollegenkreis galt sie als tolerante Mitarbeiterin (= Schwierige Mitarbeiterin für die Vorgesetzten), Leerstellentechnik
Er hat sich bemüht, seinen Aufgaben gerecht zu werden (= Nur mit dem guten Willen allein kann man keine Aufgaben lösen), Positivskala
Sie zeigt Verständnis für ihre Arbeit (= Sie war träge und hat nichts geleistet), Ausweichtechnik
Gerne bestätigen wir, dass sie sich mit Fleiß und Ehrlichkeit ihrer Arbeit widmete (= Leider fehlte ihr die fachliche Qualifikation), Leerstellentechnik 
Er hat unserer Firma ein reges Interesse entgegengebracht (= Geleistet hat er jedoch nichts), Leerstellentechnik
Er war Neuem gegenüber stets sehr aufgeschlossen (= Er hat es nicht geschafft, das Ganze dann auch in die Praxis umzusetzen), Leerstellentechnik
Sie hat sich im Rahmen ihrer Fähigkeiten eingesetzt (= Sie hat getan was sie tun konnte, das war aber herzlich wenig), Positivskala 
Sie hat die Aufgaben zu ihrem und im Firmeninteresse gelöst (= Sie hat das Unternehmem bestohlen o.ä.), Widerspruchstechnik 

Die Positivskala
In der Positivskala erfolgt die Beurteilung über eine Abstufung der positiven Bewertung. Für eine sehr gute Note müssen beide Nullstellen besetzt sein. Nullstellen sind Positionen vor oder zwischen Wörtern, die mit Adverbien und Adjektiven (z.B. stets/jederzeit/immer oder sehr/voll/äußerst) gefüllt werden können. Für eine niedrigere Note wird die Aussage dementsprechend abgeschwächt. Bekanntestes Beispiel für dieses Prinzip sind die Leistungszusammenfassungen, die auch über die Gesamtnote des Zeugnisses entscheiden: 

	Note
	.
	Nullstelle I
	-
	Nullstelle II
	-

	1
	Er/Sie erledigte alle Aufgaben 
	stets
	zu unserer 
	vollsten
	Zufriedenheit

	2
	Er/Sie erledigte alle Aufgaben 
	stets
	zu unserer
	vollen
	Zufriedenheit

	3
	Er/Sie erledigte alle Aufgaben 
	-
	zu unserer
	vollen
	Zufriedenheit

	4
	Er/Sie erledigte alle Aufgaben 
	-
	zu unserer
	-
	Zufriedenheit

	5
	Er/Sie erledigte alle Aufgaben 
	insgesamt
	zu unserer
	-
	Zufriedenheit


Aber nicht nur die Leistungszusammenfassung bestimmt die Zeugnisnote, auch die übrigen Leistungs- und Verhaltenangaben (Zur Bereitschaft, zum Fachwissen, zur Arbeitsweise usw.) entsprechen einer Wertung, wie die Notenskala anschaulich darstellt. 

Notenskala

Note 1
	Bereitschaft
	Er zeigte stets ein sehr hohes Maß an Eigeninitiative und Leistungsbereitschaft.

	Befähigung
	Er verfügt über ein sehr gutes analytisch-konzeptionelles und zugleich pragmatisches Urteils- und Denkvermögen.

	Fachwissen
	Aufgrund seines umfangreichen und besonders fundierten Fachwissens erzielte er immer weit überdurchschnittliche Erfolge.

	Arbeitsweise
	Die Aufgaben führte er immer äußerst selbständig, effizient und sorgfältig aus. 

	Leistungszusammenfassung
	Seine Leistungen fanden stets unsere vollste Zufriedenheit.

	Verhalten
	Sein Verhalten zu Kunden, Vorgesetzten und Mitarbeitern war jederzeit vorbildlich. 

	Dank/ Bedauern
	Wir bedauern sein Ausscheiden sehr und danken ihm für stets sehr gute Leistungen. 

	Zukunfts- /Erfolgs-
wünsche
	Wir wünschen ihm auf dem weiteren Berufs- und Lebensweg alles Gute und weiterhin viel Erfolg.


Note 2

	Bereitschaft
	Sie zeigte stets eine hohe Leistungsbereitschaft und Pflichtauffassung.

	Befähigung
	Sie verfügt über ein gutes analytisch-konzeptionelles und zugleich pragmatisches Urteils- und Denkvermögen.

	Fachwissen
	Sie wendete ihre guten Fachkenntnisse laufend mit großem Erfolg im Arbeitsgebiet an.

	Arbeitsweise
	Die Aufgaben führte sie immer selbständig, effizient und sorgfältig aus.

	Leistungszusammen-
fassung
	Ihre Leistungen fanden stets unsere volle Zufriedenheit. 

	Verhalten
	Ihr Verhalten zu Kunden, Vorgesetzten und Mitarbeitern war einwandfrei. 

	Dank/ Bedauern
	Wir bedauern ihr Ausscheiden und danken ihr für die stets guten Leistungen. 

	Zukunfts- /Erfolgs-
wünsche
	Wir wünschen ihr auf dem weiteren Berufs- und Lebensweg alles Gute und weiterhin Erfolg. 


Note 3

	Bereitschaft
	Er zeigte Einsatzbereitschaft.

	Befähigung
	Er bewies ein überdurchschnittliches Analyse- und Urteilsvermögen

	Fachwissen
	Er besitzt ein solides Fachwissen in seinem Fachgebiet. 

	Arbeitsweise
	Die Aufgaben führte er selbständig, effizient und sorgfältig aus.

	Leistungszusammen-
fassung
	Seine Leistungen fanden unsere volle Zufriedenheit.

	Verhalten
	Sein Verhalten zu Kunden, Vorgesetzten und Mitarbeitern war gut. 

	Dank/ Bedauern
	Wir bedauern sein Ausscheiden und danken für die guten Leistungen. 

	Zukunfts- /Erfolgs-
wünsche
	Wir wünschen ihm auf dem weiteren Berufs- und Lebensweg alles Gute. 


Note 4

	Bereitschaft
	Mit ihrer Arbeitsbereitschaft waren wir zufrieden.

	Befähigung
	Sie verfügte über eine ausreichende Arbeitsbefähigung.

	Fachwissen
	Sie zeigte bei der Bearbeitung der ihm/ ihr übertragenen Aufgaben das notwendige Fachwissen, das sie entsprechend einsetzte.

	Arbeitsweise
	Die Aufgaben wurden mit Sorgfalt und Genauigkeit ausgeführt.

	Leistungszusammen-
fassung
	Ihre Leistungen fanden unsere Zufriedenheit. 

	Verhalten
	Ihr Verhalten zu Kunden, Vorgesetzten und Mitarbeitern gab zu Beanstandungen keinen Anlass. 

	Dank/ Bedauern
	Wir danken für ihre Mitarbeit. 

	Zukunfts- /Erfolgs-
wünsche
	Wir wünschen ihr für die Zukunft alles Gute.


Note 5

	Bereitschaft
	./. (fehlt = beredtes Schweigen)

	Befähigung
	Zu den unabdingbaren Voraussetzungen für diese Funktion gehörten Eigenschaften wie Belastbarkeit, Flexibilität und analytisches Denkvermögen.

	Fachwissen
	Er zeigte bei der Beschäftigung mit den ihm/ihr übertragenen Aufgaben das notwendige Fachwissen, das er wiederholt Erfolg versprechend einsetzte.

	Arbeitsweise
	Die Aufgaben wurden im Allgemeinen mit Sorgfalt und Genauigkeit ausgeführt.

	Leistungszusammen- fassung
	Er war bemüht, die Aufgaben zu unserer Zufriedenheit zu erledigen.

	Verhalten
	Sein Verhalten war insgesamt angemessen 

	Dank/ Bedauern
	Wir bedanken uns für das Streben nach einer guten Leistung. 

	Zukunfts- /Erfolgs-
wünsche
	Wir wünschen ihm alles nur erdenklich Gute, insbesondere auch Erfolg bei den weiteren Bemühungen. 
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